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Gemeindekanzlei 
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Abstimmungsergebnisse vom 10. Februar 2019 
 
 
 

Eidgenössische Volksabstimmung 
 Ja  Nein 
 
Volksinitiative „Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige  
Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)“  98    161 
 
 
Stimmbeteiligung:  36.8 % 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsmittel (gemäss Art. 62 des Gesetzes über die politischen Rechten; bGS 131.12) 
 

Wegen Verletzung des Stimmrechts sowie wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen und Abstimmungen kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert drei   
Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach der amtlichen Veröffentli-
chung der Ergebnisse, beim Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden, Kantonskanzlei, 9102 Herisau, einzureichen. 
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Protokoll über die Wahl des Regierungsrats 
 
 
 

Gemeinde: 9035 Grub AR 
 

Zahl der Wahlberechtigten   702 
 

Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)   210 
 

Zahl der leeren Wahlzettel   0 
 

Zahl der ungültigen Wahlzettel   4 
 

Zahl der gültigen Wahlzettel   206 
 
 

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf: 
 
Name/Vorname Beruf/Amt Wohnort Stimmenzahl 
 
Signer Paul Regierungsrat, Landammann Herisau  197 

Stricker Alfred Regierungsrat Stein  194 

Biasotto Dölf Regierungsrat Urnäsch  196 

Balmer Yves Noël Marketingplaner mit eidg. FA Herisau  197 

Reutegger Hansueli Fachmann Finanz- Schwellbrunn 191 
   und Rechnungswesen 
Vereinzelte     16 

 

Total der gültigen Kandidatenstimmen      991 

 
 

Stimmbeteiligung:   29.9 % 
 
 
Rechtsmittel (gemäss Art. 62 des Gesetzes über die politischen Rechten; bGS 131.12) 
 

Wegen Verletzung des Stimmrechts sowie wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen und Abstimmungen kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert drei   
Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach der amtlichen Veröffentli-
chung der Ergebnisse, beim Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden, Kantonskanzlei, 9102 Herisau, einzureichen. 
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Protokoll über die Wahl des Landammanns 
 
 

Gemeinde: 9035 Grub AR 
 

Zahl der Wahlberechtigten   702 
 

Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)   215 
 

Zahl der leeren Wahlzettel   9 
 

Zahl der ungültigen Wahlzettel   7 
 

Zahl der gültigen Wahlzettel   199 
 
 
 

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf: 
 
Name/Vorname Beruf/Amt Wohnort   Stimmenzahl 
 
Stricker Alfred Regierungsrat Stein    188 

Biasotto Dölf Regierungsrat Urnäsch    9 

Reutegger Hansueli Regierungsrat Schwellbrunn    2 
 

Total der gültigen Kandidatenstimmen      199 

 
 

Stimmbeteiligung:    30.6 % 
 
Rechtsmittel (gemäss Art. 62 des Gesetzes über die politischen Rechten; bGS 131.12) 
 

Wegen Verletzung des Stimmrechts sowie wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen und Abstimmungen kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert drei   
Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach der amtlichen Veröffentli-
chung der Ergebnisse, beim Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden, Kantonskanzlei, 9102 Herisau, einzureichen. 
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Protokoll über die Wahl des Obergerichts 
 
 
 

Gemeinde: 9035 Grub AR 
 

Zahl der Wahlberechtigten  702 
 

Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)  201 
 

Zahl der leeren Wahlzettel  1 
 

Zahl der ungültigen Wahlzettel  5 
 

Zahl der gültigen Wahlzettel  195 
 
 
 

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf: 
 
Name/Vorname Beruf/Amt Wohnort Stimmenzahl 
 
Rohner-Staubli Susanne MLaw, Juristin / Sekundarlehrerin Heiden  191 
 

Graf-Beutler Ernst Landwirt Heiden  190 
 

Zingg Ernst lic. iur., Obergerichtspräsident Gais  194 
 

Kobler Walter lic. iur., Obergerichtsvizepräsident Heiden  194 
 

Oberholzer Bernhard lic. iur., Rechtsanwalt Gais  194 
 

Blaser Hanspeter eidg. dipl. Versicherungsfachmann  Herisau  191 
 

Plachel Samuel M.A. HSG, Bankangestellter Schwellbrunn 192 
 

Fischer Hans-Peter Sozialversicherungsexperte Teufen  191 
 

Louis Patrik Dr. iur., stv. Leiter Rechtsdienst Stein  194 
 

Winiger Marc Dr. iur., Mitarbeiter Tax Compliance Teufen  192 
 

Cadosch Autolitano Daniela lic. iur., juristische Mitarbeiterin Gais  193 
 

Windisch Florian Dr. iur., Dozent Teufen  193 
 

Gasser Aebischer Michèle lic. iur., Rechtsanwältin Teufen  193 
 

Sieber Daniela M.A. HSG, juristische Mitarbeiterin Herisau  190 
 

Breu Rolf  Metallbauer Heiden  190 
 



Schneider Markus Arzt, Psychoonkologe Teufen  191 
 

Müller Meinrad  Steuerexperte Niederteufen 191 
 

Kläger Ralf Jurist Herisau  192 
    

Vereinzelte    0 
 
 

Total der gültigen Kandidatenstimmen   3456 
 
 
 

Stimmbeteiligung:    28.6 % 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsmittel (gemäss Art. 62 des Gesetzes über die politischen Rechten; bGS 131.12) 
 

Wegen Verletzung des Stimmrechts sowie wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen und Abstimmungen kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert drei   
Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach der amtlichen Veröffentli-
chung der Ergebnisse, beim Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden, Kantonskanzlei, 9102 Herisau, einzureichen. 


